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Wechsel vom Betreuungszentrum zum Pakt für den Ganztag zum Schuljahr 2026/2027 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass die Grundschule im Weiltal zum Schuljahresbeginn 
2026/2027 in den „Pakt für den Ganztag“ aufgenommen wird. Mit der Aufnahme in den Pakt für den 
Ganztag wird der Wechsel vom derzeitigen Betreuungsangebot zum schulischen Ganztagsangebot 
im Sinne des hessischen Schulgesetzes vollzogen. 
 
Hier übernehmen Land und Schulträger in Kooperation mit der Standortkommune erstmals ge-
meinsam Verantwortung für ein integriertes und passgenaues Bildungs- und Betreuungsangebot. 
Das Ziel ist, noch stärker zu mehr Bildungsgerechtigkeit und einer besseren individuellen Förde-
rung für die Schülerinnen und Schüler sowie zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern 
beizutragen.  
 
Mit dem Wechsel wird auch eine noch stärkere Vernetzung und Verzahnung zwischen Schule und 
Betreuung hin zu einem gesamtheitlichen Angebot einhergehen. 
 
Grundsätzlich ist der „Pakt für den Ganztag “ ein freiwilliges Angebot, nach Anmeldung des Kindes 
ist die Teilnahme im gewählten Modul allerdings verbindlich. 
 
Im „Pakt für den Ganztag“ können Betreuungsmodule an 4 oder 5 Tagen Mo.- Do. oder Mo. – Fr. 
bis 15:00 bzw.17:00 Uhr gebucht werden. Eine Buchung einzelner Tage ist nicht mehr möglich. 
 
Die Betreuungskosten richten sich vorbehaltlich anderer Beschlüsse der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Weilrod nach den derzeit gültigen Entgelten für die genannten Module. D.h., dass sich 
im Einzelfall je nach gewähltem Modul die Entgelte erhöhen können (die genauen Preise entneh-
men Sie bitte, den anliegenden Teilnahmebedingungen). Das in den Teilnahmebedingungen auf-
geführte Modul 1 bis 15:00 Uhr, gilt vorbehaltlich des Beschlusses der Gemeindevertretung, wel-
cher im Februar 2026 gefasst werden soll. 
 
Als Anlage sind das Anmeldeformular, die Teilnahmebedingungen und das Informationsblatt zur 
Datenverarbeitung beigefügt. Wir bitten Sie, das Anmeldeformular bis spätestens 31.01.2026 im 
Sekretariat der Schule abzugeben. Die Teilnahmebedingungen sind für Ihre Unterlagen bestimmt. 
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Hinweis: Eine erneute Anmeldung ist auch erforderlich, wenn Sie bereits eine Anmeldung für das 
kommende Schuljahr abgegeben haben. 
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag  
 

 
Wenzel-Hees 
 
 
 
 
 
 


